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Grundsätze für die Meldung und Erfassung von Unfällen 
- Meldung von Schonplatztätigkeit -

Nach § 193 Abs. 1 SGB VII haben die Unternehmer Unfälle von Versicherten in 

ihrem Unternehmen dem Unfallversicherungsträger anzuzeigen, wenn Versicherte 

getötet oder so verletzt sind, dass sie mehr als 3 Tage arbeitsunfähig werden. 

Bei Unfälle in Unternehmen, die der bergbehördlichen Aufsicht unterstehen, ist 

gemäß § 193 Abs. 7 SGB VII die Durchschrift der Anzeige an die zuständige unte-

re Bergbehörde zu übersenden. 

Die in den Betrieben unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführte sogenann-

te Schonarbeit beseitigt nicht die Anzeigeverpflichtung und setzt voraus, dass der 

Beschäftigte und der behandelnde Arzt zustimmen und der Heilerfolg durch die im 

Betrieb ausgeübte Tätigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

Schonarbeit liegt dann vor, wenn der Beschäftigte für mehr als 3 Tage nicht fähig 

ist, seine bisherige arbeitsvertragliche Tätigkeit auszuüben, aber anderweitig im 

Unternehmen weiterbeschäftigt wird. 
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Unter dem Begriff „bisherige arbeitsvertragliche Tätigkeit" sind nicht nur die auf 

dem Arbeitsplatz bisherigen verrichteten Tätigkeiten zu verstehen. Es fallen darun-

ter auch Tätigkeiten im Betrieb, die der zuletzt ausgeübten Arbeit ähnlich sind, 

wenn dies durch den Inhalt des Arbeitsvertrages des Beschäftigten gedeckt wird. 

Sofern also^ein Arbeitnehmer spätestens nach 3 Tagen seine bisherige oder eine 

ähnlich geartete Tätigkeit wieder aufnimmt, liegt ein meldepflichtiger Unfall nicht 

vor. 

Wird dem Arbeitnehmer vom Betrieb jedoch eine anders geartete Tätigkeit als 

Schonarbeitsplatz für einen begrenzten Zeitraum angeboten, handelt es sich um 

einen meldepflichtigen Unfall. Dieser ist ebenso wie die Unfälle mit mehr als 3 Ta-

gen Arbeitsunfähigkeit auf der vorgeschriebenen gelben Unfallanzeige anzuzei-

gen. Auf der Unfallanzeige sind solche Unfälle zur leichteren Unterscheidung mit 

dem Vermerk „Schonplatz" zu versehen (Schonplatz-Unfallanzeige). 

In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf Ziffer 4.1.1 der „Grundsätze für 

die Anzeige und Erfassung von Unfällen und Berufskrankheiten" (Grünes Heft -

Ausgabe 1997). 

Die Rundverfügung Nr. 1.18 vom 10.12.1986 - 10.2 - 13/86 - B II e 2.1.4 - II -

wird aufgehoben. 

Der WEG und der Kaliverein haben Abschriften dieser Rundverfügung erhalten. 

gez. Rölleke 


